
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 08.07.2019
Amt: Hauptamt Kurzzeichen SB: Frau Mädchen-

Vötig
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 121-2019

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Ortschaftsrat Altjeßnitz 10.09.2019 4 4 0 0
Ortschaftsrat Jeßnitz
(Anhalt)

29.08.2019 7 7 0 0

Ortschaftsrat Marke 29.07.2019 4 4 0 0
Ortschaftsrat Raguhn 12.08.2019 7 2 3 2
Ortschaftsrat Retzau 27.08.2019 3 3 0 0
Ortschaftsrat Schierau 08.08.2019 5 3 2 0
Ortschaftsrat Thurland 14.08.2019 4 4 0 0
Ortschaftsrat Tornau
vor der Heide

15.08.2019 4 4 0 0

Ausschuss Soziales 17.09.2019 5 5 0 0
Stadtrat 18.09.2019 20 0 0 0

GEGENSTAND: 2. Änderungssatzung  zur  Satzung  zur  Festsetzung  der
Kostenbeiträge für  alle Kindertageseinrichtungen der Stadt  Raguhn-
Jeßnitz (Kita-Beitragssatzung)            

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Mit Gesetz  vom  13.12.2018  hat  das  Land
Sachsen-Anhalt erneut  eine  Änderung  des  Kinderförderungsgesetzes  beschlossen.
Diese Änderungen traten zum Teil  bereits zum 01.01.2019  in Kraft,  andere erst zum
01.08.2019.  Diese  Änderungen  führen  jedoch,  aufgrund  anderslautender
Regelungen in den entsprechenden Satzungen der Stadt Raguhn-Jeßnitz, dazu, dass
diese Satzungen geändert werden müssen.

Dies betrifft hinsichtlich der Kostenbeitragssatzung folgende Regelungen:
Der Kostenbeitrag  wird  nunmehr  generell  von  der  Kommune  bzw.  dem  Träger
erhoben, in der/bei dem das Kind betreut wird.
Es ist  nur  noch  der  Kostenbeitrag  für  das  älteste  Geschwisterkind  zu  zahlen;
Schulkinder bleiben dabei aber unberücksichtigt.
Definition der  mit  der  Essensversorgung  zusammenhängenden  Leistungen
(Verpflegungskosten).

Darüber hinaus  wurden im Zuge der  Erarbeitung  der  beigefügten  Änderungssatzung
noch einige redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Anlage: Entwurf der 2. Änderungssatzung zur Festsetzung der Kostenbeiträge für alle
Kindertagesstätten der Stadt Raguhn-Jeßnitz vom 05.09.2013            

Gesetzliche
Grundlagen:

KiFöG LSA, KVG LSA           

Finanzielle Auswirkungen:
  

Nein

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 

Anw Ja N E



 

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  beschließt  die
2. Änderungssatzung  zur Festsetzung der  Kostenbeiträge  für  alle  Kindertagesstätten
der Stadt Raguhn-Jeßnitz vom 05.09.2013 in der vorliegenden Fassung.             

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen


